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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderu ng des Brandschutzge-
setzes und des Landeskatastrophenschutzgesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und übersenden Ihnen die Anmer-
kungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände zum Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Brandschutzgesetzes und des Landeskatastrophenschutzgesetzes. 
 
I. Brandschutzgesetz  
 
Im Vorwege möchten wir darauf hinweisen, dass die Aussage, die vorgesehenen Gesetzes-
änderungen seien für den Landeshaushalt und die kommunalen Haushalte kostenneutral, vor-
aussichtlich nicht zutrifft. Die angestrebte Änderung zur Wahl mehrerer Stellvertretungen (z.B. 
Kreiswehrführung und Amtswehrführung) bedeutet faktisch eine finanzielle Mehrbelastung 
durch die dann konsequenterweise auch für die Stellvertretungen zu zahlende Aufwandsent-
schädigung. Die Praxis muss zunächst zeigen, inwieweit es durch die Verwaltungsstrukturre-
form zu einer kostenneutralen Finanzierung der Aufwandsentschädigungen kommt. 
 
 
Zu den einzelnen Änderungen möchten wir auf folgendes hinweisen: 
 
zu Nr. 2  
§ 8 Abs. 3 
Freiwillige Feuerwehren in der Trägerschaft eines Amtes sind Ortsfeuerwehren, die zusam-
men eine Gemeindefeuerwehr bilden. 
 

- 

- 

lt106
Schleswig-Holsteinischer LandtagUmdruck 16/2320



 2 

Nach dieser neuen Vorschrift würden die Freiwilligen Feuerwehren als Ortsfeuerwehren, die 
räumlich über das Amtsgebiet verstreut sein können, eine gemeinsame Gemeindefeuerwehr 
bilden. Dem Gemeindewehrführer obliegt die Einsatzleitung. Diese hat er dann gegebenenfalls 
in einem ihm unbekannten Einsatzgebiet wahrzunehmen, das er u.U. nur mit erheblicher zeit-
licher Verzögerung nach langem Anfahrweg erreicht. Fraglich ist, ob der Gemeindewehrführer 
(neu) in der Lage sein wird, die Aufgaben nach § 19 BrschG im Bereich der Einsatzleitung für 
die dann nicht mehr vorhandenen Gemeindewehrführer (alt) wahrzunehmen. Nach dem der-
zeitig geltenden Erlass über die Gliederung und Ausbildung der Feuerwehren hat der Orts-
wehrführer in Gemeinden bis 1000 Einwohnern eine Gruppenführerausbildung (darüber: Zug-
führer) als Mindestqualifikation nachzuweisen. Dort, wo die Neufassung des § 8 Abs. 3 
BrSchG greifen soll, müsste im Bereich der Führungsqualifikation der Ortswehrführer nachge-
bessert werden. 
 
Insgesamt wird jedoch die vorgesehene Änderung des § 8 Abs. 3 BrSchG befürwortet. 
 
Zu Nr. 3 
§ 9 Abs. 3 
 
Aus unserer Sicht wäre eine Anhebung der Altersgrenze beim Übertritt in die Reserveabtei-
lung vom 50. auf das 55. Lebensjahr denkbar, um den heranzuziehenden Personalbestand 
sicherzustellen. 
 
§ 9 Abs. 4: 
Die Anhebung der Altersgrenze in Abs. 4 beim Übertritt in die Ehrenabteilung ab dem 67. Le-
bensjahr begrüßen wir. Unabhängig davon halten wir es aber für sachgerecht, die Amtszeit für 
Ehrenbeamte (Ort-, Gemeinde-, Amts- und Kreis- / und Stadtwehrführer und der jeweiligen 
Stellevertreter), wie bisher auch, spätestens mit Ablauf des Jahres enden zu lassen, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird. Nach unserer Einschätzung ist die Anhebung des Alters 
auch für Wehrführungen kritisch zu sehen und sollte daher noch einmal überdacht werden. 
 
 
§ 9 Abs. 7 
Der neue Absatz 7 ist entbehrlich, da das Jugendarbeitsschutzgesetz und das Mutterschutz-
gesetz auch ohne die Aufnahme in das Brandschutzgesetz gelten. 
 
§ 9 Abs. 8 
Durch die Ergänzung wird die Möglichkeit der Verhängung von Ordnungsmaßnahmen bei 
Pflichtverstößen des aktiven Mitglieds in das Brandschutzgesetz aufgenommen. Bedauerlich 
erscheint in diesem Zusammenhang die Möglichkeit des zulässigen Widerspruchs gegen die-
se Ordnungsmaßnahme, da hierdurch z. B. der von der Wehr für erforderlich gehaltene Aus-
schluss des Feuerwehrkameraden am Einsatz- und Ausbildungsdienst wieder zugelassen 
wird. Der reibungslose Dienstbetrieb der Wehr wäre dann nicht wie gewünscht gewährleistet. 
Aus unserer Sicht ist die Neuregelung daher nochmals zu überdenken. 
 
Zu Nr. 4 
§ 10 Abs. 7, § 14 Abs. 8  
Die Begründung zu § 10 Abs. 7 trifft zwar insoweit zu, als in § 11 Abs. 6 ein Abberufungsver-
fahren für Wehrführungen und Stellvertretungen geregelt ist. Dabei handelt es sich jedoch um 
ein sehr eingeschränktes Verfahren, da es sich auf die Fälle beschränkt, in denen dieser Per-
sonenkreis den persönlichen und fachlichen Anforderungen, die das Amt an sie stellt, nicht 
gewachsen sind und zudem die Abberufung nur durch die Aufsichtsbehörde erfolgen kann. 
 
Eine Abberufung der Wehrführungen und Stellvertretungen durch die Mitgliederversammlung 
ist nach Satz 4 der neuen Vorschrift ausdrücklich ausgeschlossen. Damit haben die Mitglieder 
keinerlei Möglichkeit, sich von einer Wehrführung oder Stellvertretung zu trennen, unabhängig 
davon wie gewichtig die Gründe sind. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass der Bestand 
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einer Wehr gefährdet ist, weil die Mitglieder sich nur durch Austritt von der Wehrführung tren-
nen können.  
 
Es müsste daher eine Abberufung des Wehrführers und des Stellvertreters aus anderen ge-
wichtigen Gründen nach § 11 Abs.6 und § 12 Abs.7 eingefügt werden. § 10 Abs 7 S.4 sollte 
gestrichen werden. 
 
zu Nr. 6 
§ 12 Abs. 1 und 6  
Die Stellvertretung vertritt im Verhinderungsfall, bei mehreren Stellvertretungen in der Reihen-
folge des Dienstalters. 
Die Vertretung der „Amtswehrführung“ sollte nicht in der Reihenfolge des Dienstalters festge-
legt werden. Eine klare und eindeutige Regelung wäre hier durch die Wahl eines 1. und eines 
2. Stellvertreters angezeigt (entsprechend den Regelungen der stv. Bürgermeister in der Ge-
meindeordnung). Gleiches gilt für die Stellvertretungen der Kreiswehrführung (Nr. 9 Änderung 
§ 15). 
 
zu Nr. 9 
§ 15 Abs. 2 Ziffer 1 
Die Wählbarkeitsvoraussetzung „oder in der Gruppenführung“ sollte beibehalten werden. Auch 
für die Feuerwehr wird es in Zukunft -wie für alle anderen ehrenamtlichen Hilfsorganisationen - 
noch schwieriger werden, genügend Helfer aus der Bevölkerung für die Sache zu gewinnen. 
Das gilt umso mehr für die Bereitschaft, auch Führungsverantwortung zu übernehmen. Geeig-
neter Nachwuchs aus den Reihen der engagierten und qualifizierten Gruppenführer sollte hier 
nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 
 
zu Nr.12 
§ 19 Abs. 4 
Eine rechtssichere und eindeutige Zuständigkeitsregelung für Einsätze unter der Leitung des 
Havariekommandos ist dem Grunde nach zu begrüßen. Nicht tragbar sind die Ausführungen 
der Begründung zu Nr. 12 auf Seite 29, wonach die Seeschifffahrtsstraßen Elbe, Nord-Ostsee-
Kanal und Trave lapidar als „inkommunalisiert“ bezeichnet werden. 
 
Bereits im April 2006 hatte der Kreis Steinburg das Innenministerium im Zusammenhang mit 
dem durch den niedersächsischen Landkreis Stade zur Abstimmung vorgelegten Hilfeleis-
tungskonzept auf der Elbe um federführende Koordinierung der Angelegenheit und eindeutige 
Klärung hinsichtlich der landesrechtlichen Regelungen zur sachlichen und örtlichen Zustän-
digkeiten der wasser- und landseitigen Gefahrenabwehr gebeten. Eine Antwort liegt dem Kreis 
Steinburg dazu bisher nicht vor. 
 
Des Weiteren ist für das Jahr 2010 der Bau eines Elbtunnels als wesentlicher Bestandteil des 
nationalen Verkehrsprojektes A 20 vorgesehen. Bereits in der jetzigen Planungsphase erwar-
tet das Land (Projektgruppe A 20 des schleswig-holsteinischen Landesbetriebes für Straßen-
bau und Verkehr) zur Sicherstellung des Brandschutzes und des Rettungsdienstes das Erar-
beiten eines umfassenden Einsatz- und Sicherheitskonzeptes durch den Kreis und die Ge-
meinden. Auch hier steht zu befürchten, nach Inbetriebnahme des ca. 6,5 Km langen Tunnels 
allein die Kommunen für die Gefahrenabwehr heranzuziehen. 
 
Beide Beispiele beweisen, dass die einseitige und einfache Zuweisung dieser Aufgaben in die 
kommunale Zuständigkeit, ohne dass das Land Schleswig-Holstein seine übergeordnete und 
länderübergreifende Verantwortung und die damit einhergehende Finanzierungspflicht aner-
kennt, nicht hinnehmbar ist. Eine eindeutige Zuständigkeit des Landes –wie sie z.B. in Nieder-
sachsen aufgenommen wurde- ist auch im schleswig-holsteinischen Brandschutzgesetz zu 
verankern. 
 
zu Nr. 16 
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§ 29 Abs. 1 Nr. 3 
Der unbestimmte Rechtsbegriff „öffentlicher Notstand“ ist inhaltlich nicht hinreichend definiert 
und eröffnet in der praktischen Anwendung erhebliche Probleme in der Auslegung und Kon-
kretisierung. Der juristische Streitpunkt ist vorprogrammiert. Mit einem erhöhten Aufkommen 
an Widerspruchs- und Klageverfahren ist zu rechnen. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die beigefügte Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Brandschutzingenieure in Schleswig-Holstein. 
 
Sofern die Neuformulierung „Öffentliche Notstände“ eingefügt wird, sollte aus unserer Sicht die 
Regelung in § 33 Abs. 1 Satz 1 überprüft werden. Hier wäre ebenfalls eine Begriffsänderung 
oder Konkretisierung erforderlich. 
 
zu Nr. 19 
§ 32 Abs. 1 
In Ergänzung zu den bisherigen Entschädigungsansprüchen wird durch die Änderung des 
Brandschutzgesetzes auch die Entschädigungspflicht auf die Brandschutzaufklärung bezogen. 
Hier ist aus unserer Sicht zu überprüfen, ob und in welchem Umfang hier Mehrkosten für die 
Kommunen entstehen. Es stellt sich die Frage der Konnexität.  
 
II. Landeskatastrophenschutzgesetz  
 
zu Nr. 1 
§ 6 Abs. 4 LKatSG 
 
Zur vorgesehenen Ergänzung des § 6 Abs. 4 LKatSG durch den Satz 
 

„Werden externe Notfallpläne nach der Überprüfung nach Absatz 2 Nr. 5 
geändert oder aktualisiert, sind sie erneut entsprechend den Sätzen 1 
bis 8 auszulegen“:  

 
Aus hiesiger Sicht erscheint das Anfügen des o. a. Satzes an den § 6 Abs. 4 LKatSG von der 
Systematik her ungeeignet.  
 
Die Regelungen des § 6 Abs. 4 LKatSG beziehen sich auf die Entwürfe  von externen Notfall-
plänen. In Satz 8 heißt es, dass von einer erneuten Auslegung abgesehen werden kann, wenn 
die Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berühren oder die Änderungen von geringer 
Bedeutung sind.  
 
Sofern der o. a. Satz angefügt wird, würde es dann im folgenden Satz heißen, dass die exter-
nen Notfallpläne erneut gem. den Sätzen 1 - 8 auszulegen sind.  
 
Diese Regelung bezieht sich aber auf bereits in Kraft getretene Noffallpläne . Zum besseren 
Verständnis wird vorgeschlagen, den o. a. Satz nicht an den § 6 Abs. 4 LKatSG anzufügen, 
sondern als eigenen neuen Absatz 5 einzufügen und die jetzigen Absätze 5 und 6 in ungeän-
derter Fassung dann als Absätze 6 und 7 zu belassen.  
 
Zu Nr. 2 
§ 13 LKatSG 
 
Die Gleichstellung der im Katastrophenschutz Dienst leistenden Arbeitnehmer sowie deren 
Arbeitgeber mit den Regelungen des Brandschutzgesetzes für Feuerwehrangehörige wird 
begrüßt.  
Es sollte jedoch die Ergänzung aufgenommen werden, dass der Freistellungsanspruch unter 
Weitergewährung des Arbeitsentgeltes nach § 13 (2) LKatSG sowie die darauf aufbauenden 
Regelungen zur sozialen Sicherung ausdrücklich auch für solche Einsätze von Katastrophen-
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schutzdiensten gelten, die auf Anforderung einer Gefahrenabwehrbehörde erfolgen, ohne 
dass es sich um eine Katastrophe nach § 1 LKatSG handelt.  
 
Zur Begründung:  
Häufig werden die Katastrophenschutzdienste (außerhalb der Feuerwehren und des THW) 
auch zu Einsätzen herangezogen, bei denen es sich nicht um eine Katastrophe im Sinne des 
LKatSG handelt. Als Beispiele seien Betreuungseinsätze für festsitzende Reisende auf Auto-
bahnen und Bahnhöfen (z.B. beim Orkan „Kyrill“), Versorgungseinsätze bei Großeinsätzen 
durch Logistikgruppen, die sich nicht in Trägerschaft der Feuerwehren oder des THW befin-
den, oder die Unterbringung von Evakuierten in Notunterkünften genannt Diese Einsätze sind 
notwendig und unabweisbar. Den zuständigen Gefahrenabwehrbehörden (örtliche Ordnungs-
behörde, Feuerwehr, Polizei) stehen keine anderen geeigneten Einsatzkräfte für diese Aufga-
ben zur Verfügung. Ausstattung und Ausbildung der Katastrophenschutzdienste ermöglichen 
eine fachgerechte Durchführung der Aufgaben. Diese Einsätze fallen, soweit sie von Katastro-
phenschutzdiensten in Trägerschaft privater Hilfsorganisationen übernommen werden, weder 
unter das Katastrophenschutz-, noch unter das Brandschutz- oder das THW-
Helferrechtsgesetz. Das gleiche gilt für Mitglieder der Technischen Einsatzleitung, die nicht 
Angehörige der Feuerwehr oder des THW sind, bei Einsätzen der TEL in der Führungsstufe B 
(örtliche Großschadenslage): Bislang gibt es keine gesetzliche Grundlage für eine Freistellung 
der Arbeitnehmer von der Arbeitsleistung sowie ihre soziale Absicherung in diesen Fällen. 
Eine Aufnahme dieser Einsätze in die Regelung zur sozialen Sicherung der Einsatzkräfte im 
Katastrophen- schutz ermöglicht die gebotene gesetzliche Absicherung.  
 
Zusätzlich zu diesen Anmerkungen der Arbeitsgemeinschaft der Kommunlen Landesverbände 
haben die einzelnen Verbände folgende weitere Anregungen: 
 
Der Städteverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag möch-
ten folgende Anregung geben: 
 
§ 29 Abs. 2 
Zur Frage der Notwendigkeit der Gebührenkalkulation für Einsätze und Leistungen der öffent-
lichen Feuerwehren nach KAG oder privatrechtlichen Entgelten haben der Schleswig-
Holsteinische Gemeindetag und der Städteverband Schleswig-Holstein das Innenministerium 
Ergänzung des Brandschutzgesetzes dahingehend gebeten, eine Ermächtigungsgrundlage für 
pauschalierte Feuerwehrgebühren einzufügen. Der Vorschlag lautet, dass auf der Basis fest-
gelegter DIN-Fahrzeuge möglichst einheitlich und verwaltungsökonomisch für das Land 
Schleswig-Holstein pauschale Gebührensätze für die Berechnung derartiger Einsätze möglich 
sein sollen. Wir bitten an dieser Stelle nochmals ausdrücklich, die bisher ablehnende Haltung 
des Innenministeriums zu überdenken.  
 
Die Problematik wird besonders in Fällen der gemeindeübergreifenden Hilfe nach § 21 deut-
lich. Hier können Gebühren und Auslagen des Einsatzes durch den Träger der Feuerwehr des 
Einsatzortes geltend gemacht werden und die vereinnahmten Beträge anteilig an die anderen 
Träger der Feuerwehren abgeführt werden. Dies führt häufig in der Praxis zu Problemen. Die 
Gemeinde des Einsatzortes kann nur Gebühren gemäß ihrer Gebührensatzung und ggf. Aus-
lagen in Rechnung stellen. Die Gebührentabellen unterschiedlich strukturierter Gemeinden 
lassen sich häufig nicht miteinander vergleichen, da viele Ausrüstungsgegenstände nicht vor-
handen bzw. in einer Gebührentabelle entsprechend erfasst sind. Hier zeigt sich, dass die zu 
Abs. 2 dargestellte Rechtslage, dass Gebühren kalkuliert werden müssten und hier landesweit 
erhebliche Differenzen zwischen den betroffenen Gemeinden bestünden, zu keiner verwal-
tungsökonomischen und praxisgerechten Lösung führt. Für manche Gemeinden ist es daher 
ökonomischer, auf die Gebühren zu verzichten, als für wenige Fälle den Weg einer eigenen 
Kalkulation zu beschreiten. Der Weg einer pauschalierten Gebührenkalkulation würde diese 
Fragestellungen in der Praxis auf jeden Fall vermeiden. 
Zum Tragen kommt dies insbesondere in den Gemeinden, in denen völlig unterschiedliche 
Ausgangssituationen der Kalkulation zugrunde liegen. Für den Bürger ist es völlig unverständ-
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lich, unterschiedlich hohe Gebührenbescheide zu erhalten, weil z.B. eine Gemeinde ein abge-
schriebenes Fahrzeug eingesetzt hat, eine andere aber ein neues, auf das hohe Abschreibun-
gen gerechnet werden. 
 
Wir schlagen daher aus Gründen der Gebührengerechtigkeit und –tranzparenz folgenden  
§ 29 Abs. 3 
vor: 
 
Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Verordnung pauschalierte Kalkulationssätze vor-
zugeben.  
 
 
Der Städteverband Schleswig-Holstein schlägt darüber hinaus folgende Ergänzung vor: 
zu Nr. 12 
§ 19 Abs. 1 
Aus unserer Sicht sind die Konsequenzen aus den Verwaltungsstrukturreformgesetzen, die 
sich bezüglich der Feuerwehren in den neuen kommunalen Verwaltungsstrukturen ergeben, 
nicht ausreichend berücksichtigt worden. 
 
Am Beispiel der Stadt Meldorf wird deutlich, dass sich die Feuerwehren ehemals selbständiger 
Städte und größerer Gemeinden nicht unbedingt in bestehende Feuerwehrstrukturen der Äm-
ter einpassen lassen. Im künftigen Amt Mitteldithmarschen mit rund 24.000 Einwohnern wird 
die Meldorfer Wehr mit Abstand die größte Gemeindewehr sein. Die Freiwillige Feuerwehr 
Meldorf verfügt über vier Löschgruppen und einer Jugendfeuerwehr als weitere Löschgruppe 
mit insgesamt 60 aktiven Mitgliedern. Ausgestattet ist die Meldorfer Wehr mit acht Fahrzeu-
gen, hierunter ein modernes HLF 20/16 mit umfangreicher Spezialausstattung. Mitglieder der 
Meldorfer Wehr sind in den Löschzug Gefahrgut, die Höhenrettung und den Katastrophenab-
wehrstab des Kreises Dithmarschen integriert und besitzen insgesamt einen sehr hohen Aus-
bildungsstand. Im künftigen Amt Mitteldithmarschen besitzt nur die Freiwillige Feuerwehr Al-
bersdorf ein ähnliches Aufgabenspektrum, abgesehen von der Feuerwehr Schafstedt als „Au-
tobahnfeuerwehr“. 
 
§ 19 Absatz 1 des Brandschutzgesetzes trifft zurzeit folgende Aussage hinsichtlich der 
Einsatzleitung: 
 

§ 19 
Leitung auf der Einsatzstelle 

 
(1) Im Einsatz hat die Einsatzleitung der Gemeindefeuerwehr des Einsatzortes die Lei-
tung bei den Lösch- und Rettungsarbeiten sowie bei der Durchführung der Technischen 
Hilfe. Die Amts- oder Kreiswehrführung kann die Leitung übernehmen. Bei gemeinsa-
mem Einsatz von Berufs- und freiwilligen Feuerwehren hat die Einsatzleitung der Berufs-
feuerwehr die Leitung. 

 
In der Praxis kann dies bedeuten, dass ein gewählter Amtswehrführer, der zum Beispiel Wehr-
führer einer Feuerwehr einer kleinen Gemeinde mit 200 Einwohnern und entsprechend kleiner 
Feuerwehr (ein Löschfahrzeug) die Einsatzleitung für einen Brand in einem Industriegebäude, 
wie der Firma Evers-Druck (zweitgrößte Druckerei in Schleswig-Holstein) an sich ziehen könn-
te. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Meldorf und somit auch der Gemeindewehrführer der 
Stadt üben alljährlich insbesondere Brandbekämpfungsmaßnahmen an größeren Objekten mit 
besonderen Gefährdungssituationen, die im ländlichen Bereich nicht zum Tragen kommen. 
Ein für die Bekämpfung spezieller Gefahrensituationen nicht geschulter und geübter Amts-
wehrführer könnte nach der derzeitigen Rechtslage die Einsatzleitung für eine Brandschutz-
maßnahme übernehmen wollen, obwohl dies im Einzelfall nicht durch ausreichende Qualifizie-
rung sinnvoll ist. 
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Bislang waren die kommunalen Verwaltungsstrukturen überwiegend so ausgelegt, dass auch 
die Strukturen der Feuerwehr hierzu passten. Dies ist bei der Aufnahme von Städten der Grö-
ßenordnung der Stadt Meldorf in ein Amt nicht mehr der Fall. 
 
Wir schlagen daher folgende Änderung des § 19 Abs.1 vor, um es den Freiwilligen Feuerweh-
ren ehemals selbständiger Städte und Gemeinden zu ermöglichen, ihren Aufgaben weiterhin 
eigenständig nachzukommen (Ergänzungen sind unterstrichen): 
 

§ 19 
Leitung auf der Einsatzstelle 

 
(1) Im Einsatz hat die Einsatzleitung der Gemeindefeuerwehr des Einsatzortes die Lei-
tung bei den Lösch- und Rettungsarbeiten sowie bei der Durchführung der Technischen 
Hilfe. Die Amts- oder Kreiswehrführung kann die Leitung übernehmen. In amtsangehöri-
gen Städten und Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern kann die Einsatzleitung im 
Einsatz nur von der Kreiswehrführung übernommen werden. Bei gemeinsamem Einsatz 
von Berufs- und freiwilligen Feuerwehren hat die Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr die 
Leitung. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

 
 
Ute Bebensee-Biederer 



 






















